
Friedhofsgebührensatzung 
der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald 

Auf Grund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1, 2, 4 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabga­
bengesetzes (NKAG) und des Niedersächsischen Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs­
und Friedhofswesen (BestattG) in der jeweils derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald in seiner Sitzung am 10.12.2020 folgende Sat­zung 
beschlossen: 

§ 1
Allgemeines 

Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald 
und ihrer Einrichtungen werden Gebühren nach den §§ 4 - 6 dieser Satzung erhoben. 

§2
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühren ist derjenige, der die gebührenpflichti­
ge Leistung in Anspruch nimmt und der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§3
Entstehung der Gebührenschuld und Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuld für Grabnutzungsgebührten nach§ 4 entsteht mit dem Erwerb
bzw. der Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Grabstelle. Die Gebühren wer­
den zwei Wochen nach Zugang des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig.

(2) Die Gebührenschuld für die Benutzungsgebühren nach § 5 und für die
Bestattungsgebühren nach § 6 entsteht mit der Anmeldung der Inanspruchnahme der
jeweiligen Leistung. Die Gebühren werden zwei Wochen nach Zugang des Gebüh­
renbescheides zur Zahlung fällig.

(3) Für die Berechnung der Verlängerungsgebühren gelten angefangene Jahre als volle
Jahre

§4
Gebühren für Grabstellen 

1. Erwerb eines Nutzungsrechtes für ein Reihengrabstelle für Personen
bis 6 Jahre 200,- €/Grabstelle 

2. Erwerb eines Nutzungsrechtes für ein Reihengrabstelle für Personen
ab 6 Jahre 600,- €/Grabstelle 

3. Erwerb eines Nutzungsrechtes für eine Wahlgrabstelle
mit einer Urnenbeisetzung 800,- €/Grabstelle 

4. Erwerb eines Nutzungsrechtes für ein Urnenwahlgrab
für zwei Urnengrabstellen 600,- €/Grab 

5. Erwerb eines Nutzungsrechtes für ein Urnenwahlgrab
für vier Urnengrabstellen 1.000,- €/Grab 

6. Erwerb eines Nutzungsrechtes für eine Urnenreihengrabstelle

7. Erwerb eines Nutzungsrechtes für ein Stelendoppelgrab

400,- €/Grabstelle 

in der Urnengemeinschaftsgrabanlage 600,- €/Grab 





eingelegt werden. Die Erhebung der Klage befreit nicht von der fristgerechten Zahlung nach 
§ 80 Abs. 2 VwGO.

§ 10
Inkrafttreten 

Diese Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald tritt am 
01.01.2021 in Kraft. Die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Hilter am Teutoburger 
Wald vom 31.10.2013 tritt zum 31.12.2020 außer Kraft. 

Hilter, den 10.12.2020 Gemeinde Hilter 

Bürgermeister 


